
template
Schreibmaschinentext
Anlage VI zur EV IX/352/1





Beschlussvorschlag zur Stellungnahme der Landwirtsc haftskammer NRW vom 
12.04.2016 und 24.08.2015 bezüglich der 51. Änderun g des Flächennutzungsplanes für 
den Bereich „Schleestraße“ im Ortsteil Holtwick; 
Anlage VI zur EV IX/352/1 
 
 
Der Hinweis auf die Stellungnahme vom 24.08.2015 wird zur Kenntnis genommen.  

Der dortige Hinweis, auf die in der Nähe des Plangebietes  vorhandene  landwirtschaftliche 
Hofstelle mit Tierhaltung, wird zur Kenntnis genommen. 

Der Anregung, die Immissionssituation zu prüfen, wird im Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens gefolgt. Demnach ist die Entwicklung von Wohnbauflächen im Bereich der 51. Ände-
rung auch unter dem Aspekt der von den in der Umgebung befindlichen landwirtschaftlichen 
Hofstellen verursachten Geruchsimmissionen verträglich. 

Der Anregung einer Beteiligung der Unteren Immissionsschutzbehörde wurde im Rahmen 
der Beteiligungsverfahren gefolgt.  

 

 


